
Bebauungsplanes Nr. 1030 „Südfeld, Bauabschnitt C/I“,  Anlage 4 
Ortsteil Werl-Aspe  zur Vorlage 217/2021 
 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
I Textliche Festsetzungen  gemäß 

§ 9 BauGB 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 

BauGB) 
 
Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 
BauNVO) 
Das Allgemeine Wohngebiet wird gemäß 
§ 1 Abs. 4, 5, 6  und 9 BauNVO wie folgt 
gegliedert: 
 
Zulässig sind: 
- Wohngebäude 
- die der Versorgung des Gebietes die-

nenden Läden, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie nicht störende 
Handwerksbetriebe 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, so-
ziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke 
 

Ausnahmsweise können zugelassen wer-
den:  
-  Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
- sonstige nicht störende Gewerbebe-
triebe 
 
Nicht zulässig sind: 
- Anlagen für Verwaltungen 
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen 

 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 

BauGB) 
 

2.1. Höhe baulicher Anlagen (§§ 16 und 18 
BauNVO sowie § 9 (3) BauGB) 
 

2.1.1. Unterer Bezugspunkt für die festge-
setzte Höhe baulicher Anlagen ist die 
Oberkante der Fahrbahnmitte der dem 
Baugrundstück vorgelagerten Erschlie-
ßungsstraße, gemessen in der Mitte der 
straßenseitigen Grenze des jeweiligen 
Baugrundstücks im Endausbauzustand. 
Sofern ein Baugrundstück an zwei Er-
schließungsstraßen unterschiedlicher Hö-
he angrenzt, gilt die jeweils höhere Ober-
kante der Fahrbahnmitte als unterer Be-
zugspunkt.  
 

2.1.2. Die Traufhöhe TH ist die traufseitige 
Wandhöhe, gemessen von dem unteren 
Bezugspunkt bis zum Schnittpunkt der 
Außenwandfläche mit der Oberkante der 
Dachhaut. Bei Pultdächern ist diese defi-
niert als vorgenannter Schnittpunkt an der 
niedrigen Dachseite.  

2.1.3. Die Firsthöhe FH ist das Maß zwi-
schen dem unteren Bezugspunkt und der 
Oberkante vom höchsten Punkt des ge-
neigten Daches  
 

2.1.4. Die Gebäudehöhe GH ist das Maß 
zwischen dem unteren Bezugspunkt und 
der Oberkante vom höchsten Punkt des 
Daches. 
 

2.2. Zulässige Grundfläche (GRZ) (§§ 16, 17 
und 19 BauNVO)  
Die festgesetzte Grundflächenzahl darf 
durch Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauN-
VO um max. 20 % überschritten werden.  
 

3.   Bauweise, überbaubare und nicht 
überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 
(1) 2 BauGB i.V. mit § 23 BauNVO 
 

3.1. Die Bauweise wird im gesamten Plange-
biet als offene Bauweise gemäß § 22 (2) 
BauNVO festgesetzt. Zulässig sind Ein-
zel-, Doppel- und Reihenhäuser. 
 

3.2. Eine Überschreitung der Baugrenzen 
durch Terrassen um bis zu 3 m ist zuläs-
sig. 
 

4. Garagen und Nebenanlagen (§ 9 (1) 4 
BauGB)  
 

4.1. Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO über 
30 cbm umbauter Raum sind nur inner-
halb der überbaubaren Flächen zulässig.  
 

4.2. Garagen und Carports sind nur innerhalb 
der überbaubaren Flächen sowie in den 
seitlichen Abstandsflächen zulässig.  
 

4.3. Stellplätze sind innerhalb der überbauba-
ren Flächen, den seitlichen Abstandsflä-
chen, den festgesetzten Flächen für Stell-
plätze sowie auf den unter 4.5 genannten 
Zufahrten zulässig.  
 

4.4. Zwischen Garagen (auch Carports) und 
der zugeordneten Erschließungsstraße ist 
auf der Zufahrtsseite ein Mindestabstand 
von 5,00 m einzuhalten.  
 

4.5. Auf der Zufahrt zu Garagen und Carports 
ist die Nutzung eines zusätzlichen Stell-
platzes direkt ab der Straßenbegren-
zungslinie zulässig.  
 
 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 
(§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 
Die maximal zulässige Anzahl der 
Wohneinheiten pro Einzelhaus beträgt 
zwei. 



 
6. Öffentliche Grünfläche (§ 9 (1) 15 

BauGB) 
 
Eine Konkretisierung der Festsetzung er-
folgt zum Bebauungsplan-Entwurf.   
 

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§9 (1) 20 BauGB) 
 

7.1. Flächen für Ausgleichsmaßnahmen 
Der Ausgleich der durch die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes zu erwarten-
den Eingriffe in Natur und Landschaft 
wird, soweit er nicht innerhalb des Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes er-
folgt, gemäß § 1a (3) BauGB i.V. mit § 9 
(1a) BauGB auf externen Kompensations-
flächen vorgesehen.  
Eine Konkretisierung erfolgt zum Bebau-
ungsplan-Entwurf.  
 

7.2. Artenschutz / Bauzeitenbeschränkung 
Vom 1.März bis zum 30. September dür-
fen Baumfällungen und Gehölzschnitt nur 
in Ausnahmefällen mit Einbeziehung ei-
nes Experten durchgeführt werden 
(BNatSchG). 
Eine Konkretisierung erfolgt zum Bebau-
ungsplan-Entwurf. 
 

8. Anpflanzungen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 (1) 25a BauGB) 
 

8.1. Pro angefangene 400 m2 privater Grund-
stücksfläche ist ein hochstämmiger, 
standortgerechter, heimischer Laubbaum 
(Mindeststammumfang von jeweils 12/14 
cm gemessen in 1 m Höhe) anzupflanzen, 
mindestens jedoch ein heimischer Laub-
baum pro Grundstück. 
 

8.2. Vorgärten sind, soweit sie nicht für Zu-
fahrten benötigt werden, zu begrünen und 
mit heimischen, standortgerechten Gehöl-
zen zu bepflanzen. Der Vorgarten umfasst 
die Fläche zwischen den öffentlichen Ver-
kehrsflächen bis zur vorderen Baugrenze. 
 
Hinweis: Zur Begrünung der Vorgärten 
siehe auch II Örtliche Bauvorschriften Nr. 
6. 
 
 

II Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 (4) 
BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW 

 
1. Allgemein 

Bei der Errichtung eines Doppelhauses 
oder einer Hausgruppe sind die aneinan-
der grenzenden Häuser in gleicher First- 
und Wandhöhe sowie Dachform zu errich-
ten.  
 

2. Gestaltung der Dächer 
2.1. Geneigte Dächer sind mit Dachpfannen 

(Dachziegeln, Dachsteinen) einzudecken. 
Begrünte Dachflächen, Fotovoltaik, Solar-
kollektoren, Glasflächen sind zulässig. 
 

2.2. Für untergeordnete Bauteile (z.B. Anbau-
ten, Vor- und Rücksprünge) sowie für Ne-
benanlagen, Carports und Garagen sind 
auch Flachdächer und flach geneigte Dä-
cher zulässig.  
 

2.3. Bei Zeltdächern sind Dachgauben, Ne-
bengiebel oder Zwerchhäuser nicht zuläs-
sig.  
 

2.4. Dachgauben und –einschnitte sind nur 
einreihig zulässig und dürfen insgesamt 
maximal ein Drittel der Breite der jeweili-
gen Außenwand in Anspruch nehmen. Sie 
müssen zur seitlichen Außenwand mind. 
1,50 m Abstand halten und dürfen auf ei-
ner Traufseite keine unterschiedlichen 
Höhen ihrer Ober- und Unterkanten auf-
weisen.  
 

2.5. Die Firsthöhe von Nebengiebeln und 
Dachaufbauten darf bis max. 1,00 m von 
unten an die Firsthöhe der Hauptbaukör-
per heranreichen. 
 

2.6. Für Nebengiebel / Zwerchhäuser darf die 
festgesetzte Traufhöhe um maximal 
1,50 m überschritten werden. Nebengie-
bel / Zwerchhäuser dürfen insgesamt 
nicht mehr als ein Drittel der Breite der 
jeweiligen Außenwand in Anspruch neh-
men. 
 

2.7. Die Gesamtlänge von Dachaufbauten und 
-einschnitten darf zusammen maximal die 
Hälfte der Trauflänge der zugehörigen 
Dachfläche betragen.  
 

2.8. Im Spitzboden sind Dachaufbauten und -
einschnitte unzulässig. 

 
3. Gestaltung der Fassaden 

Die Außenwandflächen der Gebäude sind 
in Verblend- bzw. Sichtmauerwerk, Putz 
oder Holz zu erstellen. Für untergeordne-
te Teilflächen insbesondere im Bereich 
der Giebel, Brüstungen, Balkone, Stützen, 
Vordächer und Gesimse dürfen andere 
Materialien verwendet werden. 

  



 
4. Einfriedungen 

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen 
sind Einfriedungen in Form baulicher An-
lagen als Zäune, bepflanzte Zäune und 
Mauern bis zu einer Höhe von 1,40 m zu-
lässig. Hecken sind ohne Höhenbegren-
zung zulässig.  
 

5. Flächenversiegelung 
5.1. Je Baugrundstück sind maximal zwei 

Grundstückszufahrten zulässig.  
 

5.2. Stellplätze und Zufahrten zu Garagen und 
Carports dürfen eine Breite von max. 3,00 
m nicht überschreiten und sind in ihrer 
gesamten Fläche in einer luft- und was-
ser-durchlässigen Bauweise herzustellen. 
Werden die zwei zulässigen Grundstück-
zufahrten zusammengelegt, ist die maxi-
male gemeinsame Breite auf 5,00 m zu 
begrenzen. 
 

6. Vorgärten 
6.1. Die Befestigung der Vorgartenfläche darf 

maximal 30 % betragen. Der Vorgarten 
umfasst die Fläche zwischen der öffentli-
chen Verkehrsflächen bis zur vorderen 
Baugrenze.  
 

6.2.  Der Einbau von (Zier-) Schotter, Kies oder 
ähnlichen Materialien zur Gestaltung der 
unter 6.1 genannten unbefestigten Fläche 
der Vorgärten, auch in untergenordneten 
Teilflächen, ist unzulässig. 
 
Hinweis: Zur Begrünung der Vorgärten 
siehe auch I Textliche Festsetzung Nr. 
7.4. 
 

7. Werbeanlagen 
7.1. Es sind nur parallel zur Fassade ange-

ordnete Werbeanlagen (Flachwerbung) 
mit einer maximalen Schrifthöhe von 
0,40 m zulässig. Sie haben von den Ge-
bäudekanten mindestens 1,25 m Abstand 
zu halten. Werbeanlagen mit senkrecht 
untereinanderstehenden Buchstaben sind 
nicht zulässig. 
 

7.2. Kragtransparente und Kragschilder kön-
nen unbeleuchtet bis zu einer Größe von 
0,50 qm errichtet werden. 
 

7.3. Werbeanlagen sind nur innerhalb der 
überbaubaren Fläche zulässig.  
 

7.4. Blink-, Wechsel-, oder Reflexbeleuchtung 
ist nicht zulässig. 

 
 

III Hinweise 
 
1. Kulturgeschichtliche Bodenfunde 

Wenn bei Erdarbeiten kulturgeschichtliche 
Bodenfunde oder Befunde (Tonscherben, 
Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, 
Knochen, Fossilien) entdeckt werden, ist 
nach §§ 15 und 16 des Denkmalschutz-
gesetzes die Entdeckung unverzüglich 
der Gemeinde oder dem Amt für Boden-
denkmalpflege - hier im Auftrag: Lippi-
sches Landesmuseum, Ameide 4, 32745 
Detmold, Tel.: 05231/9925-0, Fax.: 
05231/9925-25 – anzuzeigen und die 
Entdeckungsstätte drei Werktage in un-
verändertem Zustand zu erhalten.  
Vor Beginn der Erdarbeiten ist dem Lippi-
schen Landesmuseum Detmold die zeitli-
che Möglichkeit einer archäologischen 
Voruntersuchung einzuräumen.  
 

2. Kampfmittelräumdienst 
Weist bei der Durchführung der Bauvor-
haben der Erdaushub auf eine außerge-
wöhnliche Verfärbung hin oder werden 
verdächtige Gegenstände beobachtet, 
sind die Arbeiten sofort einzustellen und 
der Kampfmittelräumdienst durch die 
Ordnungsbehörde oder Polizei zu ver-
ständigen.  

 
3. Bodenaushub 

Bei dem Aushub, der Lagerung und dem 
Transport von Bodenaushub sind die Sat-
zung über die Abfallentsorgung im Kreis 
Lippe vom 29.05.2000 und das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (KrWG) zu beachten. 
Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden, der 
bei der Errichtung und Änderung baulicher 
Anlagen sowie bei wesentlichen anderen 
Veränderungen der Erdoberfläche ausge-
hoben wird, in nutzbarem Zustand zu er-
halten und vor Verrichtung oder Vergeu-
dung zu schützen.  
 

4. Verstöße gegen gestalterische Festset-
zungen gemäß § 86 BauO NRW 
Verstöße gegen die gemäß § 86 BauO 
NRW vorgenommenen gestalterischen 
Festsetzungen stellen eine Ordnungswid-
rigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahn-
det werden kann. 

 
5. Quellenschutzgebiet 

Für das Plangebiet fand bis 2014 die Quel-
lenschutzgebietsverordnung Bad Oeyn-
hausen – Bad Salzuflen vom 16.07.1974 
Anwendung (veröffentlicht im Amtsblatt 
des Regierungspräsidenten Detmold 1974, 
S. 286 - 292), wonach hier die Zone IV 
festgelegt war.  



 
IV Planaufhebung  
 
 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes wird 
der bisher gültige Bebauungsplan Nr. 1021 A 
„Knetterheide-Südfeld, Teilbereich A“, aufge-
hoben, soweit er vom Bebauungsplan Nr. 1030 
„Südfeld, Bauabschnitt C/I“ überdeckt wird.  
 
 


